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[1636 ? ] A
DEKLARATION[ VON STADT UND AMT ZUG? ] GEGENUEBERFRANKREICH BE-

ZUEGLICH DES 1634 MIT MAILAND/SPANIENERNEUERTEN
BUENDNISSES

"Bekhennendt . . . hiermit , Ob wolen die ansits Jrer Catholischen Majestät Ze

Hispanien [Philipp  IV . ] an uns gesuochte Pundtserneüwerung us besondern

Ursachen verschinen des 1634isten Jars den ZO. ten martij Jn der Statt Lucem
2

schriftlich verfasset , Volgendts Zuo Meylandt den 20ten Brachmonats beeder-

sits beschlossen , bestetiget undt besiglet worden , das Nebendt anderen unse¬

ren geschwornen Pündten , Erbeinig , undt Eltern Vereinigungen , in specie die

. . . Cron Frankhrych mit diserm Verstandt und meynung reserviert und Vorbehal¬

ten sye , dass wir mit Namen ( Ungejrrt diser Jetzgemelten Pundtsernewerung)

alles , was von uns undt unsem vordem säligen Jn deren A° 1602 . . . Zuo Parys
2

mit König Heinrico  4ten . . . uffgerichtete . . . Pundtnus versprochen

und was so woll Jn denen darüber uns ertheilten Reversbrieff , als auch Jn
3 . .

deren nachgentz A 1605 von Uns gegebner Declaration begriffen ist , thrüwlich

undt erbarlich Zehalten , Pundtsgnossisch Zuo erstatten , schuldig syn . . . wel-

lendt . Und das die hilff für die graffschafft Burgund uff begebenden fahl,

gägen oder wider Jr . Majestät Anderst nit , dann noch Jnhalt der Erbeinung

(als wye die Jn gemelter Französischen Pündtnus selbst Vorbehalten ist ) ge¬

meint und verstanden . Also wye obgesagt die mit der . . . Cron Frankhreych ha¬

bende Pündtnus als die Eltiste Jn bester Form ongeacht was für Clausuln und
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hiemit gnuogsam reserviert undt usbedingt syn solle . "

Es folgt eine andere Version dieser Deklaration:

"Undt diewyl dan Unsere meynung j7itention und Witten Niemalen gsyn undt noch

nit Jst 3 das Jn deren Letsten Jm 1624isten Jar mit König Philipp den 4 . uff-

gerichten Pündtnus 3 weder wenig noch vil 3 begriffen sye so . . . [ dem] 1602

mit Jr . . . Majestät [ Heinrich IV . ] gemachtert Pündtnus } und den darüber von

Jro uns gegebnen reversbrieff Zu nachtheil 3 praejudicio , verhiriderung oder

abbruch gereichen möchte 3 sonders eben altes by deren 1587 mit dem König

[Phi tipp  II . ] Ze Hispania beschechnen Pundtnus 3 Ptiben solle ; So ha-

bendt wir uns hierüber vemers erkhläFt das die thätliche hilff für die

[Frei - ] Graffschafft Burgund 3 so Jn der gesagten 1624 . Jars ergangnen emüwe-

rung begriffen wider Jr Atterchristlichsten Majestät [ den König von Frank¬

reich ] gentzlich nit gemeint sye 3 Jn ansächung wir solche mit Jro habende

Pundtnus als die Eltiste Jeder Zyt 3 vor allen andern Jn bester form vorbehat-

ten 3 und Jetz von nun wider Vorbehalten haben wolen versprächend und . . ."

In Zusammenhang mit der durch die Freigrafschaft Burgund von den

eidg . Orten anbegehrten Hilfe sind auch die auf der Rückseite

[Blatt 355 ] angebrachten Notizen des Zuger Stadt - und Amtsrates

B e a t s II . Zurlauben zu sehen . Möglicherweise bezieht sich

Zurlauben damit auf die gemeineidg . Tagsatzung vom 11 . - 14 . Juni
5

1636 in Baden ; selber nahm dieser zwar an dieser Konferenz
nicht teil.

"Baden:

besser wäre die modération der Pässen anzunemen . darmit wurde die Declaration

uffgehebt 1604 [ - in dieser Bündnisemeuemxng der VII kath . Orte ( V sowie

FR und AI ) erlaubten die Orte Spanien 3 fremdes Kriegsvolk durch die Eidgenos-
ß

senschaft passieren zu lassen - ] und hat den Pas alzyt mit hilff der Andern

ohrten . oder auch von uns setbs etc . durch mitel gelds.

Hierinen luth der Pündtnus mit Vorbehalt wan wir Zuo conservation unserer

Pässen vonnöten , ist nit gschächen.

[Der Secrétaire - Interprète an der franz . Ambassade 3 Jacques de S t a v a y - ]

Motion di  n hat solleyi uff Montag die Sachen befurdern ist nit ge-
schächen " .

1 ) s . EA V 2 , 2145 (Beilage Nr . 22 ) 2 ) s . EA V 1 , 1880 (Beilage Nr . 13)
3 ) s . ebenda 1937 [Erklärung für Zug] 4 ) Hier bricht der Text ab.
5 ) s . EA V 2 , 988 a 6) s . EA V 1 , 1915 (Beilage Nr . 17)

Konzept von Beat II . Zurlauben - AH 57 , 355 , 362 - Blatt 362V leer
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